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Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher
Bundesminister

Stubenring 1, 1010 Wien
Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.528.029 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)15795/J-NR/2023

Wien, am 15. September 2023
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Gerald Loacker und weitere haben am
17.07.2023 unter der Nr. 15795/) an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-
treffend Riickstellungen der Arbeiterkammern 2022 gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 7
e Wie hoch waren die Riickstellungen 2022? (Darstellung jéhrlich und je Arbeiter-
kammer)
o Zugdnge: Wie hoch waren die Zufiihrungen/Dotierungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die Ertrdge aus Auflésungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die widmungsgemdfSen Ausgaben bzw. die Ver-
wendung?
e Wie hoch waren die Abfertigungsriickstellungen 20227 (Darstellung jéhrlich und je
Arbeiterkammer)
o Zugdnge: Wie hoch waren die Zufiihrungen/Dotierungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die Ertrdge aus Auflésungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die widmungsgemdfSen Ausgaben bzw. die Ver-
wendung?
e Wie hoch waren die Riickstellungen fiir die Pensionsvorsorge 20227 (Darstellung
jéhrlich und je Arbeiterkammer)
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o Zugdnge: Wie hoch waren die Zufiihrungen/Dotierungen?
= davon die Beitrdge fiir die Pensionskasse?
Abgdnge: Wie hoch waren die Ertrdge aus Auflésungen?
Abgdnge: Wie hoch waren die widmungsgemdfSen Ausgaben bzw. die Ver-
wendung?
Wie hoch waren die Reparatur- und Instandhaltungsriickstellungen 2022? (Darstel-
lung jéhrlich und je Arbeiterkammer)
o Zugdnge: Wie hoch waren die Zufiihrungen/Dotierungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die Ertrdge aus Auflésungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die widmungsgemdfSen Ausgaben bzw. die Ver-
wendung?
Wie hoch waren die Wahlriickstellungen 2022? (Darstellung jdhrlich und je Arbei-
terkammer)
o Zugdnge: Wie hoch waren die Zufiihrungen/Dotierungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die Ertrige aus Auflésungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die widmungsgemdfSen Ausgaben bzw. die Ver-
wendung?
Wie hoch waren die Sonstigen Riickstellungen 2022? (Darstellung jdhrlich und je
Arbeiterkammer)
o Zugdnge: Wie hoch waren die Zufiihrungen/Dotierungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die Ertréige aus Auflésungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die widmungsgemdfien Ausgaben bzw. die Ver-
wendung?
o Welche Riickstellungen verbergen sich hinter den "Sonstigen Riickstellun-
gen"? Bitte um detaillierte Beschreibung. (je Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Riickstellungen fiir die Digitalisierungsoffensive insgesamt
20227 (je Arbeiterkammer)
o Zugdnge: Wie hoch waren die Zufiihrungen/Dotierungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die Ertrdge aus Auflésungen?
o Abgdnge: Wie hoch waren die widmungsgemdfsen Ausgaben bzw. die Ver-
wendung?

Zunachst ist festzuhalten, dass sich das parlamentarische Interpellationsrecht ausschliel3-

lich auf Gegenstande der Vollziehung bezieht.

Die Arbeiterkammern sind jedoch als Selbstverwaltungskoérper eingerichtet. Daraus folgt
die Besorgung der eigenen Angelegenheiten in weisungsfreier Eigenverantwortlichkeit.
Dies schliel3t auch die Einrichtung von internen Kontrollinstanzen mit ein. So ist die Pri-

fung von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit der Verwaltungsfiihrung der
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internen Kontrolle durch die Arbeiterkammern, insbesondere dem Kontrollausschuss,

vorbehalten.

Darlber hinaus ist auch auf die Kontrolle der Gebarung der Arbeiterkammern durch ex-
terne Wirtschaftspriifer zu verweisen. Diese haben die Rechnungsabschliisse der Lander-
kammern regelméaRig auf ihre rechnerische Richtigkeit, die Ubereinstimmung mit dem

Voranschlag und die ordnungsgemaRe Buchfiihrung zu Gberprifen.

Hingegen kommt den staatlichen Behdrden gegeniiber Selbstverwaltungskorpern lediglich
ein Aufsichtsrecht zu. Die Grenzen der staatlichen Vollziehung in Bezug auf einen Selbst-

verwaltungskoérper werden durch den Umfang des Aufsichtsrechts determiniert.

Im Fall der Arbeiterkammern wird das Aufsichtsrecht des Bundesministers fiir Arbeit und
Wirtschaft Gber die Arbeiterkammern sowie die diesem in Ausibung der Aufsicht zu-
stehenden Befugnisse in § 91 AKG abschlieRend geregelt. Das Aufsichtsrecht erstreckt sich
lediglich auf die Prifung der GesetzmaRigkeit und die Einhaltung der nach dem AKG er-
gangenen Vorschriften. Die Aufsicht ist somit sowohl in ihrem Malstab als auch in ihren
Mitteln gesetzlich genau determiniert. Andere als die in § 91 Abs. 2 und 3 AKG geregelten
Aufsichtsmittel stehen nicht zur Verfligung. Die in § 91 Abs. 4 AKG geregelte Mitwirkungs-
pflicht der Arbeiterkammern besteht daher auch nur im Rahmen der in den Abs. 1 bis 3
des § 91 AKG definierten Aufsicht.

Demzufolge sind Daten (iber die widmungsgemaRen Ausgaben bzw. die Verwendung der
Rickstellungen gemaR § 91 AKG nicht Gegenstand der Aufsicht. Daten dariiber sind den
Rechnungsabschliissen der Arbeiterkammern nur teilweise zu entnehmen. Diese Daten
liegen dem Bundesministerium fir Arbeit und Wirtschaft daher weder vollstandig vor,

noch kénnen diese im Rahmen der Aufsicht beschafft werden.

Ebenso sind in den Rechnungsabschliissen der Arbeiterkammern Daten liber die Hohe der
Beitrdge zu Pensionskassen nicht, sowie Daten Uber die Ertrdge aus der Aufldsung von
Rickstellungen nur summarisch, nicht aber in Bezug auf bestimmte Rickstellungen aus-
zuweisen. Daher liegen auch diese Daten dem Bundesministerium fir Arbeit und Wirt-
schaft weder vor noch kdnnen sie im Rahmen der Aufsicht beschafft werden. Dies gilt

auch fir Dotierungen von sonstigen Riickstellungen.

AbschlieBend ist zu bemerken, dass die Arbeiterkammern nicht UGB-konform bilanzieren
miussen, sondern die jeweilige (Rahmen-)Haushaltsordnung zu beachten haben. Die Auf-

sicht kann keine gesonderten Vorgaben machen.
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Unter den "Sonstigen Riickstellungen" werden in den einzelnen Arbeiterkammern folgen-

de Rickstellungen zusammengefasst:

Arbeiterkammer Burgenland: Urlaubsriickstellungen, Riickstellung fir Wirtschaftspriifung.

Arbeiterkammer Karnten: Rechtsschutzriickstellung, Riickstellung fir nicht konsumierte

Urlaube, Mietzinsreserve OGB-Haus.

Arbeiterkammer Niederdsterreich: Riickstellung fiir Betriebe der Kammer, Expertenriick-
stellung, Josef-Hesoun-Fachausbildungsriickstellung, Rechtsschutzriickstellung, Riickstel-
lung fiir Jubildaumsgelder, Riickstellung fur nicht konsumierte Urlaube.

Arbeiterkammer Obero6sterreich: Riickstellung fiir nicht verbrauchte Urlaube, Riickstellung
far Jubilaumsgelder, Rickstellung fiir Gutstunden, Riickstellung fir sonstige Verpflichtun-

gen.

Arbeiterkammer Salzburg: Rickstellung fir nicht verbrauchte Urlaube und Zeitguthaben,

Prozesskostenriickstellung, Rickstellung fiir Wirtschaftsprifung.

Arbeiterkammer Steiermark: Riickstellung fiir nicht verbrauchte Urlaube, Riickstellung fir
Jubildumsgelder, Rickstellung fir Gutstunden, Rickstellung fir Wirtschaftspriifung, Sons-

tige (Zuwendung an die VHS Steiermark).

Arbeiterkammer Tirol: Rechtsschutzriickstellung, Rickstellung fiir Priifungskosten, Riick-
stellung fir nicht verbrauchte Urlaube, Riickstellung fiir Jubildaumsgelder, Riickstellung fir
Betriebsrat, Riickstellung fiir Prozessrisiko, Riickstellung fiir OGB gemaR § 6 AKG, Riickstel-
lung fir BFI Werkmeisterschule, COVID-19 Riickstellung.

Arbeiterkammer Vorarlberg: Riickstellung fir Jubildumsgelder, Rickstellung fir nicht kon-

sumierte Urlaube.

Arbeiterkammer Wien: Rickstellung fir nicht konsumierte Urlaube, Riickstellung fiir Jubi-
laumsgelder, Riickstellung fiir geleistete Mehrstunden, Rechtsschutzriickstellung, Rick-
stellung flir Prozessrisiken, Rickstellung fiir Verbandsklagen, Abf. Rickstellung fir Akzent
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Riickstellung fir Wirtschaftspriifung und Steuer-

beratung.

AbschlieBend darf fiir weiterfihrende Informationen auf die Beilage verwiesen werden.
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Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher

Elektronisch gefertigt

5von5

BUNDESMINISTERIUM FUR
ARBEIT UND WIRTSCHAFT

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fir Arbeit und Wirtschaft

Datum/Zeit

2023-09-15T09:34:41+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1056650987
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Priifinformation Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at

2023-0.528.029

Unterzeichner | Parl| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 09- 15T09: 59: 02+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

5von5

www.parlament.gv.at



		2023-09-15T09:34:41+0200
	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-09-15T09:59:02+0200
	Parlamentsdirektion




